
Auftrag zur Vermittlung einer Gesellschaftsbeteiligung 
in Form von Anteilen an einem geschlossenen Fonds

Auftraggeber:  Auftragnehmer:  

  

  

  

  

  

– im Folgenden: „Kunde“ –  – im Folgenden: „Vermittler“ –

Der Kunde beauftragt den Vermittler, ihm eine Gesellschaftsbeteiligung in Form von Anteilen an folgendem geschlossenen Fonds zu vermitteln. 

Bezeichnung des Fonds: 	

Mit diesem Auftrag wird kein Dauerschuldverhältnis begründet. Der Auftrag endet mit Beitritt des Kunden zu dem o.g. Fonds. Eine weiterge-
hende Beratung wünscht der Kunde nicht. Dem Auftrag zu Grunde liegen die Angaben in dem Vermittlungsprotokoll vom 	 .	 .	 .

Der Vermittler schuldet keinen Erfolg. Er wird alles Erforderliche unternehmen, um dem Kunden den Beitritt zu ermöglichen. Er hat jedoch 
keinen Einfluss darauf, ob die Fondsgesellschaft oder ein von dieser mit der Entscheidung betrauter Dritter die Beitrittserklärung des Kunden 
annehmen. 

Der Vermittler erhält von der Fondsgesellschaft oder sonstigen Dritten keine Provision für die Vermittlung der Fondsanteile oder seine sonsti-
ge Tätigkeit. Ein Agio fällt nicht an. Die Parteien treffen daher folgende Honorarvereinbarung:

Der Kunde zahlt dem Vermittler für seine Leistungen ein einmaliges Honorar in Höhe von 		   %, bezogen auf die vom Kunden 
in den o.g. Fonds investierte Beteiligungssumme. Das Honorar versteht sich zzgl. 19% MwSt. und ist zur Zahlung fällig 10 Tage nach Rech-
nungsstellung durch den Vermittler. Mit dem genannten Honorar sind sämtliche Ansprüche des Vermittlers aus diesem Auftrag abgegolten. 
Auslagen oder sonstige Aufwendungen sind ihm nicht zu erstatten.

Die in dem Emissionsprospekt und den sonstigen Unterlagen enthaltenen Informationen und Angaben zu der Gesellschaftsbeteiligung 
stammen ausschließlich von dem Emittenten. Eine Haftung für die Inhalte dieser Unterlagen, insbesondere für deren Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität, wird seitens des Vermittlers nicht übernommen. 

Der Vermittler verwendet alle Kundendaten ausschließlich zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten und zur Abwicklung 
der von dem Kunden erteilten Aufträge und gibt die Kundendaten nur zu diesen Zwecken an Dritte weiter. Alle Kundendaten werden unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und verarbeitet. Mit Übermittlung seiner 
persönlichen Daten und Unterzeichnung dieses Auftrages erklärt sich der Kunde mit der Speicherung seiner Daten gemäß der vorstehenden 
Datenschutzerklärung des Vermittlers einverstanden. Der Kunde hat das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu seiner Person gespeicher-
ten Daten zu erhalten. Er kann seine Einwilligung in die Speicherung seiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Das 
Auskunftsverlangen oder der Widerruf sind an den Vermittler zu richten. Zur Legitimation nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erklärt sich 
der Kunde mit der Anfertigung einer Personalausweis- oder Reisepasskopie einverstanden. Der Vermittler wird sämtliche Vertragsunterlagen 
ungeachtet der Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Erstellung aufbewahren.

Ort, Datum	 Unterschrift Kunde

Ort, Datum	 Unterschrift Vermittler
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